Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GWRHS) Schwäbisch Gmünd


Merkblatt

zur Abrechnung der Reisekosten

Bitte sorgfältig durchlesen!!!
Damit die Abrechnung Ihrer Reisekosten ohne größere Komplikationen ablaufen kann, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:


· Beim Ausfüllen der Anträge achten Sie bitte darauf, korrekte Angaben zu machen. Insbesondere zu beachten sind:
-  eigene Unterschrift auf der Vorderseite
-  korrekte Eintragung von Datum, Uhrzeit, Veranstaltung, km (wird kontrolliert!)
-  Unterschrift des Pädagogik-Lehrbeauftragten auf Seite 2.

· Denken Sie bitte daran, dass Sie mit Ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben bescheinigen.


· Grundsätzlich dürfen wir Ihnen nichts berechnen, was uns nicht als Nachweis vorgelegt wird. Ausgenommen sind die gefahrenen Kilometer, hier genügt die Angabe im Antrag. Sollten Sie mit Bus oder Bahn fahren, Parkgebühren oder andere Nebenkosten angefallen sein, dann fügen Sie Ihrem Antrag immer einen Nachweis (z.B. Fahrkarte, Eintrittskarte) bei.


· Bei Fahrten mit Bus oder Bahn fügen Sie bitte nur einen Nachweis pro Preis bei. Sollten verschiedene Reiseziele (Preise) vorliegen, muss je Preis ein Nachweis beigelegt werden.


· Bei Benutzung eines Parkhauses bitte für jeden Tag eine Quittung beifügen. Das Parkhaus im Stadtgarten stellt Ihnen gern auch Gesamtquittungen für mehrere Tage aus. Sonst kann nicht nachvollzogen werden, an welchen Tagen Sie tatsächlich dort geparkt haben.


· Bei der Beantragung einer Bahncard erhalten Sie vom Seminar 50 % des Preises erstattet (zu Beginn des Referendariats kaufen). Allerdings wird dann von Ihnen erwartet, dass Sie tatsächlich per Bahn ins Seminar kommen und nicht mit dem Pkw oder als Mitfahrer. Dies sollte dann nur in Ausnahmefällen stattfinden.


· Wenn Sie Fahrgemeinschaften bilden und in Ihrem Pkw Mitfahrer befördern bzw. selbst Mitfahrer sind, tragen Sie dies bitte im Antrag ein. Wichtig ist die genaue Kennzeichnung Fahrer/Mitfahrer und die genauen km (auch bei Mitfahrern). 
Zu beachten ist: Als Mitfahrer tragen Sie in das Feld „notwendig gefahrene km“ bitte nichts ein. Hier werden nur tatsächlich selbstgefahrene Strecken eingetragen.


· Reisekosten können rückwirkend bis zu 6 Monaten abgerechnet werden. Nach Ablauf dieser 6 Monate verfallen sämtliche Ansprüche.
Damit wir mit dem Haushaltsetat besser planen können, bitten wir Sie jedoch, Ihren Antrag nach 14 vollendeten Fahrten abzugeben.


· Für das Finanzamt benötigen Sie am Jahresende Kopien Ihrer Reisekosten-anträge als Nachweis über die abgerechneten Kilometer. Bitte machen Sie sich diese Kopie bevor Sie den Antrag im Seminar abgeben. 


· Rechnen Sie Ihre Reisekosten bitte nicht vom Heimatort aus ab, sondern von Ihrem Wohnort während des Referendariats. Dies gilt auch dann, wenn Sie montags von Ihrem Heimatort anreisen. 
Ausnahme: Anfahrt am 1. Februar 2011 und Heimfahrt nach der Zeugnisausgabe

im Juli 2012. Hier dürfen Sie auch vom/bis zum Heimatort abrechnen.


· Abrechnen können Sie alle Fahrten, die im Rahmen der Ausbildung am Seminar notwendig werden (z.B. Fahrten zu Seminarveranstaltungen, zu Hospitationen, Prüfungen). Fahrten von Ihrer Wohnung zur Schule werden dagegen nicht erstattet. 


· Bei Seminarveranstaltungen, die an Ihrem Wohn- oder Dienstort (Teilorte inbegriffen) stattfinden, erhalten Sie kein Tagegeld und keine Fahrtkosten.


· Erstattet werden:
- ohne triftige Gründe: pro gefahrenen km 8 Cent (50% von 16 Cent)
- mit triftigen Gründen: pro gefahrenen km 12,5 Cent (50% von 25 Cent)
- von jedem Fahrschein 50 % des Preises
- von jedem Parkschein oder sonstigen Nebenkosten 50 % des Preises
- für jeden Mitfahrer in Ihrem PKW erhalten Sie pro km 1 Cent (50% von 2 Cent)


· Bei Seminarveranstaltungen bei denen Sie länger als 8 Stunden unterwegs sind, erhalten Sie 3 € (50 % von 6 €) Tagegeld.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Merkblatt die Abrechnung der Reisekosten etwas erleichtern können. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen (Tel.: 07171/602 754, Fr. Aitoukassi).
Anmerkung: 

Letzter Abgabetermin der Reisekostenabrechnungen für das Jahr 2011 
ist der 20.12.2011.
Stand: 12.01.11

